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7803-15-E 

Vierte Verordnung 
zur Änderung der Schulordnung 

für die staatlichen Fachakademien 
für Landwirtschaft 

Vom 2. April 1991 

Auf Grund des Art. 4 Abs. 3 des Gesetzes über das 
berufliche Schulwesen in Verbindung mit Art. 66 
und 97 Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen erläßt das 
Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten im Einvernehmen mit 
dem Bayerischen Staatsministerium für Unter
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst folgende Ver
ordnung: 

§ 1 

§ 33 Abs. 5 der Schulordnung für die staatlichen 
Fachakademien für Landwirtschaft vom 15. Juni 
1983 (GVBI S . 469, BayRS 7803-15-E), zuletzt ge
ändert durch Verordnung vom 3. Juli 1990 (GVBl 
S. 258), wird wie !olgt geändert: 

1. Der bisherige Satz 1 wird durch folgende Sätze 1 
und 2 ersetzt: 

,,1 Studierende, die die Fachakademieprüfung 
bestanden haben, erhalten ein Fachakademie
zeugnis nach dem vom Staatsministerium her
ausgegebenen Vordruck und eine Urkunde. 2Ab
solventen der Fachrichtung "Landbau" sind be-

rechtigt, die Berufsbezeichnung "Staatlich ge
prüfter Technologe für Agrarwirtschaft" und 
"Staatlich geprüfte Technologin für Agrarwirt
schaft" , Absolventen der Fachrichtung "Haus
wirtschaft und Ernährung" die Berufsbezeich
nung "Staatlich geprüfter landwirtschaftlich
hauswirtschaftlicher Betriebsleiter" und "Staat
lich geprüfte landwirtschaftlich-hauswirtschaft
liehe Betriebsleiterin " zu führen.". 

2. Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 
1991 in Kraft. 

München, den 2. April 1991 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Hans Maurer, Staatsminister 
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2236-4-3-21-K 

Verordnung 
über die Errichtung 

staatlicher Berufsfachschulen 
für Sozialpflege und 

für gastgewerbliche Berufe 

Vom 22. April 1991 

Auf Grund des Art. 20 Abs. 1 des Bayerischen Ge
setzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
erläßt das Bayerische Staatsministerium für Unter
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst folgende Ver
ordnung: 

§ 1 

(1) Es werden folgende staatliche Berufsfach
schulen für Sozialpflege errichtet: 

1. Staatliche Berufsfachschule für Sozialpflege 
Mühldorf 

2. Staatliche Berufsfachschule für Sozialpflege 
Straubing 

3. Staatliche Berufsfachschule für Sozialpflege 
Neustadt a. d . Waldnaab 

4. Staatliche Berufsfachschule für Sozialpflege 
Ahornberg 

5. Staatliche Berufsfachschule für Sozialpflege 
Scheinfeld 

6. Staatliche Berufsfachschule für SOzialpflege 
Schweinfurt 

7. Staatliche Berufsfachschule für Sozialpflege 
Memmingen. 

(2) Es werden folgende staatliche Berufsfach-
schulen für gastgewerbliche Berufe errichtet: . 

1. Staatliche Berufsfachschule für gastgewerbliche 
Berufe Traunstein 

2. Staatliche Berufsfachschule für gastgewerbliche 
Berufe Wiesau 

3. Staatliche Berufsfachschule für gastgewerbliche 
Berufe Lindau. 

§2 

Die in § 1 Abs. 1 Nr .. l genannte Schule wird orga
nisatorisch mit der Staatlichen Berufsschule II 

Mühldorf, die in § 1 Abs. 1 Nrn. 2, 6 und 7 genann
ten Schulen werden organisatorisch mit der örtli
chen staatlichen Berufsschule III, die in § 1 Abs. 2 
Nr. 1 genannte Schule wird organisatorisch mit der 
Staatlichen Berufsschule I Traunstein, die übrigen 
in § 1 genannten Schulen werden organisatorisch 
mit der örtlichen staatlichen Berufsschule verbun-
den. . 

§ 3 

(1) Träger des Schulaufwands im Sinn des Art. 3 
des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes ist der 
jeweilige Landkreis. 

(2) Die Schulaufsicht wird von der örtlich zu
ständigen Regierung ausgeübt; das Staatsministe
rium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und 
Kunst ist oberste Schulaufsichtsbehörde. 

(3) 1 Die örtlich zuständige Regierung ist überge
ordnete Dienststelle im Sinn der Verwaltungsvor
schriften zur Bayerischen Haushaltsordnung. 2 Als 
Amtskasse wird die örtlich zuständige Staatsober
kasse bestimmt. 3Die Aufgaben der Gesundheits
aufsicht und der Bauaufsicht werden auf die örtlich 
zuständige Regierung übertragen. 

§4 

Diese Verordnung tritt am 1. August 1991 in 
Kraft . 

München, den 22 . April 1991 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und KunSl 

Hans Zeh e t mai r, Staatsminister 
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2210-8-2-2-K 

Achte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

zur Festsetzung von Curricularnormwerten 

Vom 30. April 1991 

Auf Grund von Art. 7 Abs. 3 Satz 6 und Abs. 5 des 
Staatsvertrags über die Vergabe von Studienplät
zen vom 14. Juni 1985 (GVBI 1986 S.218, BayRS 
2210-8-1-K) sowie Art. 11 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Ausführung des Staatsvertrags über die Vergabe 
von Studienplätzen vom 19. Februar 1988 (GVBI 
S. 18, BayRS 2210-8-2-K) in V~.rbindun:g mit Art. 1 
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Uberleitung von Zu
ständigkeiten auf das Staatsministerium für Un
terricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst vom 
13. Dezember 1990 (GVEl S. 510, BayRS 1102-5-S) 
erläßt das Bayerische Staatsministerium für Unter
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst folgende Ver
ordnung: 

§ 1 

Die Anlage der Verordnung zur Festsetzung von 
Curricularnormwerten vom 27. Juni 1983 (GVBI 
S.388, BayRS 2210-8-2-4-K), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 31. Mai 1990 (GVBI S. 191), 
wird wie folgt geändert: 

1. Abschnitt A wird wie folgt ergänzt: 

Nach Nr. "A 16 Sportökonomie" wird eingefügt: 

"A 17 Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraum-
studien 3,6". 

Die bisherigen Nummern A 17 bis A 21 werden 
NummernA 18 bis A 22. 

2. Abschnitt D wird wie folgt ergänzt: 

a) Nach Nr. "D 17 Maschinenbau" wird einge
fügt: 

"D 18 Mathematik 6,4". 

Die bisherigen Nummern D 18 bis D 21 werden 
Nummern D 19 bis D 22. 

b) Nach neuer Nr. "D 22 Sozialwesen" wird ein
gefügt: 

"D 23 Stahlbau 6,4". 

Die bisherigen Nummern D 22 bis D 30 wer
den Nummern D 24 bis D 32. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Mai 
1991 in Kraft. 

München, den 30. April 1991 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 

2129-2-1-1-U 

Verordnung 
zur Übertragung von Zuständigkeiten 

im Bereich der Abfallentsorgung · 
(AbfZustV) 

Vom 30. April 1991 

Auf Grund von Art. 29 Abs. 3 des BayerischenAb
fallwirtschafts- und Altlastengesetzes (BayAbfAIG) 
vom 27. Februar 1991 (GVBI S. 64,BayRS 2129-2-1-U) 
und Art. 1 Abs. 3 des Bayerischen Imrp.issions
schutzgesetzes (BayRS 2129-1-1-U), zuletzt geän
dert durch Art. 34 des Gesetzes vom 27. Februar 
1991 (GVBI S.64), erläßt das Bayerische Staats
ministerium für Landesentwicklung und Umwelt
fragen folgende Verordnung: 

§ 1 

Zuständigkeiten nach dem Abfallrecht 

(1) lZuständige Behörde im Sinn von § 4 Abs. 2, 
§ 10 Abs.3, § 11 Abs.2 und 3, § lla Abs.2, § llc 

Abs. 1 bis 3, § 12 Abs. 1 und § 15 Abs. 5 des Abfallge
setzes (AbfG) sowie im Sinn von Verordnungen 
nach § 5a Abs. 2, §§ 5b, 11 Abs. 2 und 3, § lla Abs. 1, 
§ 12 Abs. 3, §§14 und 15 Abs. 2 AbfG ist die Kreis
verwaltungsbehörde; dies gilt nicht für die Entsor
gungs- und die Verwertungsbestätigung (§§ 8 bis 11 
und 25 der Abfall- und Reststoffüberwachungs
Verordnung vom 3. April 1990, BGEl I S. 648), die 
von der für die Anlagenüberwachung zuständigen 
Behörde zu erteilen sind. 2Ferner ist die Kreisver
waltungsbehörde zuständige Behörde im Sinn von 
§ 7 Abs.1 und 2, §§ 7a bis 10 AbfG sowie im Sinn 
von Art. 14, 16 und 18 bis 21 BayAbfAIG für 
1. Anlagen zur Behandlung oder Lagerung von Bau

reststoffen (Bauschutt und Baustellenabfälle), 
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2. Anlagen zur Behandlung, Lagerung oder Abla
gerung von Erdaushub, Straßenaufbruch, Bau
schutt, inerten Rückständen aus der Bau-, 
Steine-, Erden- oder Keramikindustrie oder von 
vergleichbaren inerten Abfällen, 

3. Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen 
anfallenden oder gleichartigen Abfällen durch 
Sortieren für den Wirtschaftskreislauf zurück
gewonnen werden, 

4. Anlagen zum Kompostieren von pflanzlichen 
Abfällen oder von zum Zweck der Kompostie
rung erfaßten Bestandteilen der Abfälle aus 
Haushaltungen, 

5. Anlagen zum Umschlagen von Abfällen, in 
denen Abfälle behandelt oder gelagert werden, 
mit Ausnahme von Anlagen zum Umschlagen 
von Sonderabfällen, 

6. Anlagen zur Behandlung, Lagerung oder Abla-
gerung von Altreifen oder Autowracks; 

im Rahmen ihrer Zuständigkeiten nach § 7 Abs.l 
AbfG ist die Kreisverwaltungsbehörde auch Anhö
rungsbehörde im Sinn von Art. 73 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes. 3Satz 2 Nummer 6 
gilt nicht für Anlagen, in denen neben Autowracks 
oder Altreifen weitere Abfälle behandelt, gelagert 
oder abgelagert werden. 

(2) lDie Kreisverwaltungsbehörde überwacht 
die Entsorgung von Abfällen (§ 11 Abs.l Satz 1 
AbfG) in den Fällen des § 3 Abs. 4, des § 4 Abs. 2, der 
§§ 11a bis 11f und des § 12 AbfG sowie in den Fällen 
von Veroq:lnungen nach § 4 Abs. 4, § 11a Abs.l und 
§ 12 Abs. 3 AbfG; die Vorschriften für die Uber
wachung von Abfallentsorgungsanlagen bleiben 
unberührt. 2Sie überwacht ferner ' die Entsorgung 
von Altölen im Sinn von §§ 5a und 5b AbfG und der 
hiernach erlassenen Verordmmgen, die Erfüllung 
der in Verordnungen nach § 14 AbfG begründeten 
Verpflichtungen sowie die Abgabe und das Auf
bringen von Abwasser und der sonstigen Stoffe im 
Sinn des § 15 AbfG und der hiernach erlassenen 
Verordnungen. 

(3) Die Kreisverwaltungsbehörde überwacht die 
Errichtung und den Betrieb der nach Absatz 1 
Satz 2 ihrer Zuständigkeit unterliegenden Abfall
entsorgungsanlagen, ausgenommen Anlagen zum 
Umschlagen von Abfällen mit einer Leistung von 
100 Tonnen oder mehr je Tag sowie Anlagen, die 
nach Art. 29 Abs. 2 Satz 2 BayAbfAlGvomBergamt 
überwacht werden; sie überwacht diese Anlagen 
auch nach Stillegung (§ 11 Abs.l Satz 2 AbfG). 

(4) Im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach Ab
satz 1 und ihrer Überwachungsaufgabe nach den 
Absätzen 2 und 3 erläßt die Kreisverwaltungs
behörde die Anordnungen nach Art. 30 Satz 1 
BayAbfAlG. 

§2 

Z uständigkei ten 
nach dem Immissionsschutzrecht 

Die Kreisverwaltungsbehörde ist für Abfallent
sorgungsanlagen, für die sie nach § 1 Abs. 1 Satz 2 
im Vollzug des Abfallrechts zuständig ist, auch zu
ständige Behörde im Sinn von §§ 4 bis 21 des Bun
des-Immissionsschutzgesetzes. 

§ 3 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 
1. April ~991 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Über
tragung von Zuständigkeiten im Bereich der Ab
fallentsorgung (AbfZustV) vom 11. Juli 1990 (GVBl 
S. 263, BayRS 2129-2-1-1-U) qußer Kraft. 

München, den 30. April 1991 

Bayerisches Staats ministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen 

Dr. Gau w eil er, Staatsminister 
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